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Übergeordnetes Recht (DBA) 

Konfliktlösung durch DBA 
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Sachverhalt  
– Hans Müller, wohnhaft in Zürich besitzt ein Haus in Brasilien (kein DBA 

Kraft), das er an Dritte vermietet (CHF 50’000 pro Jahr).  
 
Fragen  
1. Ist eine Steuerbarkeit der Mieteinnahmen in der Schweiz gegeben?  
2. Muss Hans Müller das Haus und das Mieteinkommen in der Schweiz 

deklarieren? 
 

 

Massnahmen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung 
Fallbeispiel (unilaterales Recht) 
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Systematik des OECD-MA 
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Abschnitt I:  Persönlicher, sachlicher und territorialer Geltungsbereich (Art. 1-2)  
Abschnitt II:  Begriffsbestimmungen (Art. 3-5)  
Abschnitt III:  Besteuerung des Einkommens (Art. 6-21)  
Abschnitt IV:  Besteuerung des Vermögens (Art. 22)  
Abschnitt V:  Methoden zur Vermeidung der Doppelbesteuerung (Art. 23A-23B)  
Abschnitt VI:  Besondere Bestimmungen (Art. 24-29)  
Abschnitt VII: Schlussbestimmungen (Art. 30-31)  

Zuteilungsnormen 
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Inhalt und Funktionsweise der DBA 

7 

− Ansässigkeitsstaat vs. Quellenstaat 

− «Ausschliessliche» und «nicht ausschliessliche» Zuteilung  des Besteuerungsrechts 
− Zuteilung an den Ansässigkeitsstaat: In der Regel ausschliesslich  
− Folge: Freistellung im Quellenstaat  
− Typische Ausnahme: Kapitalerträge 

− Bei Zuteilung an den Quellenstaat  
− In der Regel nicht ausschliesslich  
− Folge: Ansässigkeitsstaat kann auch besteuern und muss entweder freistellen oder anrechnen  

− Zusammenwirken von Zuteilungsnormen und Methodenartikel  

− Besteuerung muss Grundlage im internen (nationalen) Recht haben. Eine Besteuerung 
einzig aufgrund einer Zuteilungsnorm im DBA genügt nicht (Bsp: Besteuerung privater 
Kapitalgewinne) 
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Funktionsweise der DBA 
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Einkommenstypen  
(OECD-MA 6-21)   

Vermögen  
(OECD-MA 22)  

Steuererhebung Staat A und/oder B  

Befreiungsmethode  
(OECD-MA 23A)   

Anrechnungsmethode  
(OECD-MA 23B)  

Zuteilungsnormen OECD-MA 2-22  
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Geltungsbereich (sachlich) 
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− Sachlich (Art. 2 OECD-MA)  
− OECD-MA zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern vom 

Einkommen und Vermögen  
− Einkommenssteuern (Schweiz: dazu gehört auch die Verrechnungssteuer) 
− Vermögenssteuern  

− Keine DBA zur Schenkungssteuer (z.T. unilaterale Erklärungen der Kantone)  

− Vereinzelte DBA zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Nachlass- 
und Erbschaftssteuern  
− Deutschland, Österreich, Dänemark, USA, UK, Schweden, Finnland, Norwegen, Niederlande  

(Frankreich:  gekündigt per Ende 2014) 
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Geltungsbereich der DBA (persönlich, 
territorial, zeitliche) 
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− Persönlich  
− «Person» (Art. 3 OECD-MA)  
− Ansässigkeit (Art. 4 OECD-MA) 
 

− Territorial (Art. 29 OECD-MA)  

− Zeitlich (Art. 31 OECD-MA)  
− Unbefristet  

− Kündigung auf Ende des Kalenderjahres mit 6-monatiger Kündigungsfrist  
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Territorialer Geltungsbereich 
Fallbeispiel 

12 

Sachverhalt  

– Hector Carrière wohnt bereits seit einigen Jahren auf Französisch-Guyana.  

– Er hat einen Teil seines Vermögens in die schweizerische Telekommunikationsfirma X AG mit 
Sitz im Kanton Zürich investiert.  

– Die Gesellschaft hat am 14. April 2017 eine Dividende von CHF 200/Aktie ausgeschüttet, auf 
welcher 35% Verrechnungssteuer erhoben wurde.  

 
Fragen  
1. Kann Hector Carrière die Verrechnungssteuer zurückfordern?  
2. Wie wäre es bei einem Umzug auf die Bahamas?  
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Persönlicher und sachlicher 
Geltungsbereich Fallbeispiel 
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Sachverhalt  

– Hans Küenzi (CH-Bürger) verdient nun als selbständiger Celebrity Coach in der Schweiz CHF 
175‘000 pro Jahr. Aus beruflichen Gründen muss er zwei Mal im Jahr für etwa eine Woche nach 
Beverly Hills reisen, wo er zwei wichtige Kunden hat, die er bei ihnen zuhause besucht. Das 
bringt ihm nochmals rund CHF 100’000 ein. 

– Ein Kollege teilt ihm mit, dass er sowohl im Staat Kalifornien als auch für Zwecke der US federal 
tax steuerpflichtig wird. 

 

Fragen  
Wie wird das Erwerbseinkommen von Hans Küenzi besteuert:  
1. Gemäss OECD-MA?  
2. Gemäss DBA-USA (deckt in den USA nur Bundessteuern ab)?  
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Persönlicher Geltungsbereich 
Fallbeispiel 
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Sachverhalt  

– Luke Li (wohnhaft in Hong Kong) hält sein Vermögen über einen Trust (den Luke Li Grantor 
Trust). Luke Li kann den Trust zu Lebzeiten jederzeit widerrufen. 

– Das Vermögen des Trusts ist unter anderem in schweizerische Pharmawerte investiert. Die 
Dividende der schweizerischen Y AG von CHF 8 / Aktie per 11. März 2017 wurde vor 
Ausschüttung um die Verrechnungssteuer von 35% gekürzt.  

 

Fragen  
1. Wird die Verrechnungssteuer gemäss DBA reduziert?  
2. Wie muss der Luke Li Grantor Trust vorgehen? 
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Ansässigkeit 
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Ansässigkeit (Art. 4 OECD-MA) 
Grundsätze 
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Wohnsitz oder Aufenthalt Art. 2 Abs. 1 DBG  

Unbeschränkte Steuerpflicht Art. 6 Abs. 1 DBG (1. Satzteil)  

Persönliche Zugehörigkeit  
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Ansässigkeit (Art. 4 OECD-MA) 
Grundsätze 
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Betriebsstätte, Grundstück und  
Vermittlung von Grundstücken Art. 4 Abs. 1 DBG  

Art. 5 Abs. 1 lit. a-f DBG  Quellensteuerverfahren  
Art. 91 ff. DBG  

Beschränkte Steuerpflicht Art. 6 Abs. 2 DBG  

Wirtschaftliche Zugehörigkeit  

Keine Ansässigkeit gemäss DBA 
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Ansässigkeit (Art. 4 OECD-MA) Tie 
Breaker Rule 
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Ständige Wohnstätte 

Mittelpunkt der Lebensinteressen 

Gewöhnlicher Aufenthalt 

Staatsangehörigkeit 

Verständigungsvereinbarung 
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Ansässigkeit (Art. 4 OECD-MA) 
Fallbeispiel 
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Sachverhalt 
– Daniel ist Schweizer und wohnt in Kilchberg, wo ihm ein Einfamilienhaus gehört. Er 

arbeitet bei einer Versicherung in der Stadt Zürich.  
– Seine langjährige Freundin Diana lebt in Peru, verbringt jedoch jährlich rund 4 Monate 

in der Schweiz, wobei sie während dieser Zeit nicht erwerbstätig ist.  
 
Fragen  
Wie sieht es mit der Steuerpflicht von Daniel und seiner Freundin Diana in der Schweiz 
aus?  
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Ansässigkeit (Art. 4 OECD-MA) 
Fallbeispiel 
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= 12 Monate = 8 Monate 

= 4 Monate 
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Ansässigkeit (Art. 4 OECD-MA) 
Fallbeispiel 
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Sachverhalt  
– Fernand Chimay ist Belgier. Während rund der einen Hälfte des Jahres arbeitet und 

wohnt er in der Schweiz und der anderen in Deutschland. Fernand ist Single und 
beiderorts etwa gleich gut integriert (Freunde, Aktivitäten und Clubs).  

– Er verfügt in der Schweiz und in Deutschland je über eine Mietwohnung, wobei sich 
der Wohnungsstandard kaum unterscheidet.  

 
Frage  
In welchem Staat ist Fernand Chimay ansässig? (vgl. Tie-breaker Rule) 
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Ansässigkeit (Art. 4 OECD-MA) 
Fallbeispiel 

22 

= 6 Monate 

= 6 Monate 

= 6 Monate 
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Ansässigkeit (Art. 4 OECD-MA) 
Fallbeispiel 
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Sachverhalt  

– Philipp Meyer ist deutscher Bürger. Bis Ende Dezember 2016 arbeitete wohnte er mit Familie in 
der Schweiz.  

– Seit diesem Jahr ist er definitiv nicht mehr in der Schweiz tätig und wohnt wieder in 
Deutschland. Er hat aber bereits vor einigen Jahren in der Schweiz eine Renditeliegenschaft 
gekauft, welche er nach wie vor behält. Im laufenden Jahr erhält er von seinem Schweizer 
Arbeitgeber noch einen Bonus für das vergangene Jahr von CHF 50’000. 

  
Fragen  

Steuerpflicht in der Schweiz:  
1. Wo wird der Lohn bis Ende 2016 besteuert? 
2. Wo wird der Bonus aus dem Jahr 2017 besteuert?  
3. Wie wird der Liegenschaftsbesitz besteuert?  
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Ansässigkeit (Art. 4 OECD-MA) 
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− Spezialfälle  
− Grenzgänger  
− Internationale Wochenaufenthalter  
− Pauschalbesteuerte Personen  

− Fehlende Ansässigkeit oder  
− Einschränkung der DBA-Vorteile  

− "Leitende Angestellte" und weitere DBA-spezifische Sonderfälle  
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Ansässigkeit 
Besteuerung nach dem Aufwand 
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− «Modifizierte» Aufwandbesteuerung: 
− Österreich, Belgien, Deutschland, Italien, Kanada, Norwegen und USA 
− Zusatzabsatz in Artikel 4 des jeweiligen DBA  
 

− Die pauschal besteuerte Person muss sich für alle aus dem Partnerstaat 
stammenden Einkünfte den direkten Steuern von Bund, Kanton und Gemeinde 
unterwerfen, um das DBA in Anspruch nehmen zu können. 
 

− Mögliche Probleme bei anderen DBA bzw. in den jeweiligen Quellenstaaten 
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Ansässigkeit 
Besteuerung nach dem Aufwand 
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− Frankreich  
− Art. 4 Abs. 6 DBA-F  

«Nicht als im Sinne dieses Artikels in einem Vertragsstaat ansässig gilt: ... eine natürliche Person, die in diesem 
Staat nur auf einer pauschalen Grundlage besteuert wird, die nach dem Mietwert der Wohnstätte oder der 
Wohnstätten bemessen wird, über die sie in diesem Staat verfügt.»  

− Verständigungsverfahren F – CH  
− Schreiben der ESTV an die kant. Steuerverwaltungen vom 29. Februar 1968  
− Verständigungsvereinbarung unter Vorbehalt des Missbrauchverbots  
− Ansässigkeit einer nat. Person in der Schweiz bei Besteuerung nach dem Aufwand gegeben, wenn  

1. Das für die eidg., kant. und Gemeindesteuern massgebende Einkommen den Betrag des 5fachen Mietwerts 
| 1 1/2 fache des Pensionspreises übersteigt  

2. Bemessungsgrundlage für Staats- und Gemeindesteuern weicht nicht wesentlich von derjenigen, welche für die 
direkte Bundessteuer massgebend ist, ab.  

3. Bemessungsgrundlage für Staats- und Gemeindesteuern ≥ CH-Einkünfte + F-Einkünfte (Dividenden, Zinsen, 
Lizenzen), für die das DBA-F eine Entlastung von den F-Steuern vorsieht  
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Ansässigkeit 
Besteuerung nach dem Aufwand 
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Frankreich  
− Mitteilung vom 26. Dezember 2012  

− Praxisänderung ab 1.1.2013  
− 26/12/2012: INT- Imposition au forfait en Suisse et qualité de résident suisse au sens de l'article 4 de 

la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966  
«La tolérance administrative relative à la résidence fiscale des personnes domiciliées en Suisse imposées 
au forfait dans cet Etat est rapportée à compter du 12 septembre 2012. Ce régime demeure néanmoins 
applicable au titre des années antérieures à 2013. »  
(http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/8364-PGP)  

− Unbeschränkte Steuerpflicht  
− Unilaterales Recht (Art. 4 B-1 Code G6n6ral des Impôts [CGI])  

− «Foyer» = gewöhnlicher Wohnort  
− «Séjour principal» = Ort, an dem sich Steuerpflichtiger während mind. 6 Monaten aufhält (183-Tage-Regel)  
− Erwerbstätigkeit in Frankreich (Haupterwerb)  
− Mittelpunkt der wirtschaftlichen Interessen = Ort, an welchem der Steuerpflichtige seine Hauptinvestitionen 

getätigt hat oder an welchem sich der Geschäftssitz befindet oder von wo aus er seine Liegenschaften verwaltet  
− Staatsangehörigkeit nicht entscheidend  
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Ansässigkeit Besteuerung nach dem 
Aufwand Fallbeispiel 
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Sachverhalt 

– Aristotelis Papadopoulos, griechischer Staatsbürger, wohnt derzeit in Athen. Er ist Reeder und 
überlegt sich, in die Schweiz zu ziehen. Hier hat er ohnehin schon einen erheblichen Teil seines 
Wertschriftendepots und eine Wohnung in Wollerau (SZ). Der amtliche Schätzwert der 
Liegenschaft beträgt CHF 2.0 Mio. und der Eigenmietwert CHF 70’000.  

– Die Steuerverwaltung willigt ein, ihn auf dem Siebenfachen des Eigenmietwertes zu besteuern 
(CHF 490’000). 

– Nebst dem Reedereigeschäft besitzt er unter anderem 2 Gesellschaften: (1) die deutsche Tzatziki 
GmbH, welche in Deutschland eine Restaurant-Kette betreibt, und (2) ein in Frankreich 
ansässiges Reiseunternehmen, das in Frankreich erfolgreich Reisen nach Griechenland anbietet. 
Beide Unternehmen schütten jährlich eine Bruttodividende von je CHF 500’000 aus. 

 

Fragen 

1. Kann die französische Quellensteuer (25%) zurückgefordert/reduziert werden?  
2. Kann die deutsche Quellensteuer (26.375%) zurückgefordert/reduziert werden? 
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Methoden zur Vermeidung der 
Doppelbesteuerung 
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Vermeidung der DB (“Methodenartikel”) 
(Art. 23A und/oder 23B OECD-MA) 

30       

– Wenn sowohl der Quellenstaat als auch der Ansässigkeitsstaat besteuern dürfen, 
ergibt sich eine mögliche Doppelbesteuerung. 

– Die Doppelbesteuerung wird gemäss Methodenartikel vermieden durch: 
– Anrechnung (Credit) : Findet auf Ebene des Steuerbetrages statt. 

– Freistellung (Exemption) : Findet auf Ebene der Bemessungsgrundlage statt 

– Abzug: bloss «Trostpflaster» 

– Der Methodenartikel richtet sich in erster Linie an den Ansässigkeitsstaat. 

– Die Schweiz folgt in der Regel der Freistellungsmethode, mit Ausnahmen für gewisse 
passive Erträge (Dividenden, Zinsen, Lizenzgebühren). 

– Wenn DB trotz DBA nicht vermieden wird, so kann (in der Regel) ein 
Verständigungsverfahren beantragt werden. 
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Beispiel Vermeidung der DB 

31       

– Hans Müller wohnt im Staat M. Er ist selbständig beratend tätig (Home office) und 
unterhält ein Zweitbüro im Staat Z, wo er zur Hauptsache geschäftlich tätig ist.  

– Das Büro stellt eine Betriebstätte (BS) dar.  

– Hans Müller erzielt ein totales steuerbares Einkommen von 100, davon entfallen 80 auf 
das Zweitbüro. Da das Zweitbüro eine Betriebsstätte darstellt, darf Staat Z den Gewinn 
daraus besteuern. 

– Der Steuersatz im Quellenstaat Z ist 5%. Die Steuer in Z beträgt daher 5% x 80 = 4 

– Der Steuersatz im Ansässigkeitsstaat M ist 15%. Was wird besteuert? 100? 20? 96? 

– Wie wird die Doppelbesteuerung vermieden? 
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Beispiel Vermeidung der DB 
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BS 

Land M 
t=15% 

Land Z 
t=5% 

Einkommen = 80 

Einkommen = 20 
(total: 100) 
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Beispiel Vermeidung der DB 
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– Totaler Einkommen Hans Müller: 100, davon entfallen 80 auf das Auslandbüro 
– Steuer in Z: 5% x 80 = 4 
– Steuersatz in M ist 15% 

Anrechnung Freistellung Steuerabzug 

Totales Einkommen 100 Totales Einkommen 100 Totales Einkommen 100 

Steuer @ 15% in M 15 Freistellung ZN -80 Abzug Z-Steuer  -4 

Anrechnung Z-Steuer 4 Steuerbar @ 15% in M 20 Steuerbar @ 15% in M 96 

Differenz zahlbar in M 11 Steuer zahlbar in M 3 Steuer zahlbar in M 14.4 

Total Steuerbelastung 15 Total Steuerbelastung 7 Total Steuerbelastung 18.4 
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Beispiel Vermeidung der DB 
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– Im System der Anrechnung wird man auf das eigene höhere Steuerniveau gehoben, 
wie wenn die BS im eigenen Staat wäre. 

– Im System der Freistellung kann man von Steuerbelastungsunterschieden profitieren, 
wenn man im Ausland Geld verdient. 

– Der reine Steuerabzug trägt nicht zur Vermeidung der Doppelbesteuerung bei. 
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Grundzüge der Zuteilungsnormen und der 
Vermeidung der Doppelbesteuerung 
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Zuteilungsnormen 
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Abschnitt III: Besteuerung des Einkommens 

– Einkünfte aus unbeweglichem Vermögen (Art. 6) 

– Unternehmensgewinne (Art. 7) 

– See- und Luftfahrt (Art. 8) 

– Dividenden, Zinsen und Lizenzgebühren (Art. 10 – 12) 

– Veräusserungsgewinne (Art. 13) 

– Unselbständige Arbeit, VR-Honorare, Sportler/Künstler (Art. 15 – 17) 

– Private Ruhegehälter (Art. 18) 

– Lohn und Ruhegehälter aus Beamtentätigkeit (Art. 19) 

– Studenteneinkünfte (Art. 20) 

– andere Einkünfte (Art. 21) 

Abschnitt IV: Besteuerung des Vermögens (Art. 22)  
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Unternehmensgewinne (Art. 7 OECD-
MA) Begriff Betriebsstätte 
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Art. 7 Abs. 1 OECD-MA: 
Gewinne eines Unternehmens eines Vertragsstaats können nur in diesem Staat 
besteuert werden, es sei denn, das Unternehmen übt seine Geschäftstätigkeit im 
anderen Vertragsstaat durch eine dort gelegene Betriebstätte aus.  
 
Übt das Unternehmen seine Geschäftstätigkeit auf diese Weise aus, so können die 
Gewinne, die der Betriebsstätte nach Absatz 2 zuzurechnen sind, im anderen Staat 
besteuert werden. 
 
Art. 5 Abs. 1 OECD-MA:  
Im Sinne dieses Abkommens bedeutet der Ausdruck „Betriebstätte“ eine feste 
Geschäftseinrichtung, durch die die Geschäftstätigkeit eines Unternehmens ganz oder 
teilweise ausgeübt wird. 
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Unternehmensgewinne (Art. 7 OECD-
MA) Fallbeispiele 
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Sachverhalt  

– Die ABC GmbH produziert und vertreibt 
Outdoorausrüstung. Sie hat ihren Hauptsitz in Graz 
(Österreich). 

– In den ersten paar Jahren versendet ABC ihre Waren in 
die Schweiz (Onlinehandel). 

– 2016  eröffnet ABC im Hauptbahnhof Zürich einen Shop 
in Form einer Zweigniederlassung. Der Shop im HB wird 
schnell sehr profitabel. 

 
Fragen  

1. Wann wird die ABC GmbH in der Schweiz steuerpflichtig? 

2. Was unterliegt den schweizerischen Steuern? 

3. Wäre es von Vorteil, statt einer Zweigniederlassung eine 
Tochtergesellschaft zu gründen? 

ABC GmbH (Graz) 

Shop im 
HB (ZH) 



Internationales Steuerrecht 9.6.2017 

Dividenden (Art. 10 OECD-MA) 
Fallbeispiele 
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Sachverhalt  

– Peter Meier ist in der Schweiz steuerlich ansässig und hält persönlich 100% der X-Corp., welche im 
Staat Y ansässig ist, mit dem Schweiz ein DBA abgeschlossen hat. Dieses DBA ist dem OECD-
Musterabkommen nachgebildet. 

– Staat Y erhebt nach internem Recht eine Quellensteuer von 33% auf Dividenden. 

– Die X-Corp. schüttet eine Dividende von 100’000 aus. An der Quelle werden 33’000 
zurückbehalten.  

 
 
Fragen  

1. Kann Peter Meier die ausländische Quellensteuer reduzieren? Wie weit? 
2. Wie könnte er seine Steuerstruktur optimieren?  
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Dividenden (Art. 10 OECD-MA) 
Fallbeispiele 
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Sachverhalt  

– Stefan Schlau ist auf Cayman wohnhaft. Er hält Beteiligungen (5% - 10%) an schweizerischen 
Gesellschaften via Luxemburger Vehikel. Diese hat er zu 99% fremdfinanziert (Zins ist variabel).  

– Die schweizerischen Gesellschaften schütten Dividenden aus (Verrechnungssteuer = 35%).  

– Die Luxemburger Gesellschaften beantragen bei der ESTV die Rückerstattung der 
Verrechnungssteuer gemäss DBA.  

 
Fragen  

– Klappt das Vorhaben? 
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Dividenden (Art. 10 OECD-MA) 
Fallbeispiele 

41 

Sachverhalt  

– Ein in Frankreich kotierter Autokonzern erwirbt seinen Schweizer Komponentenzulieferer. 

– Verkäufer ist ein auf Cayman domizilierter Fonds, dessen «Hintermänner» nicht wirklich bekannt 
sind. Der Cayman-Fonds hat die schweizerische Gesellschaft vor 4 Jahren gekauft und nie eine 
Ausschüttung vorgenommen. 

– Das Schweizer Target hat bei Verkauf folgendes Bilanzbild: 

 

 

 
 

Aktivum Betrag Passivum Betrag 
Cash 4’000’000 FK 10’000’000 
Davon überschüssig 1’000’000 AK 1’000’000 
Restliches 
Umlaufvermögen 

15’000’000 Gewinnreserven 5’000’000 

Anlagevermögen 8’000’000 Übrige Reserven 11’000’000 
Total 27’000’000 Total 27’000’000 
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Dividenden (Art. 10 OECD-MA) 
Fallbeispiele 
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Fragen 
– Mit welchem schweizerischen Steuerproblem muss der französische Autokonzern 

bei Ausschüttung aus der Schweiz rechnen?  

Autokonzern (F) 

Schweizer Target 

Cayman-
Fonds 

Verkauf 
Grundsätzlich 
voller DBA-
Schutz (?) 
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Verbundene Unternehmen (Art. 9 OECD-
MA) Fallbeispiele 
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Sachverhalt  

– Die Medic Device GmbH (Deutschland) hält zwei Tochtergesellschaften, eine in der Schweiz 
(Medic Device Trading AG) und eine in Belgien (Medic Device Services). 

– Die belgische Gesellschaft (hält u.a. die IP) beauftragt die schweizerische Schwester mit dem 
Vertrieb von medizinischem Material und Ausrüstungsutensilien.  Die schweizerische 
Gesellschaft erzielt eine Marge von 0.2% des Umsatzes  

– Die kantonalen Steuerbehörden sind der Meinung, der Gewinn der Schweizer Gesellschaft sei 
viel zu tief (macht bis zu CHF 5 Mio. pro Jahr aus) und kündigen eine vertiefte Steuerprüfung 
betreffend die letzten fünf Jahre an.  

 

Fragen 

– Welche Steuerrisiken ergeben sich in der Schweiz?  

– Wie behandelt die Eidgenössische Steuerverwaltung das Thema? 
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Medic Device GmbH 
(Deutschland) 

Medic Device 
Trading AG (CH) 

Medic Device 
Services (BE) 

Vertriebsvertrag 
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Gewinnsteuern: 
Kantonales Steueramt 

Steuerrekurs-
gericht 

Verwaltungs-
gericht Bundesgericht 

Verrechnungssteuer, 
Stempelabgaben, MWST: 

ESTV 

Bundes-
verwaltungsgericht Bundesgericht 

Vereinfachte Darstellung: namentlich sind Einsprachemöglichkeiten, letztinstanzliche Befugnisse 
des Bundesverwaltungsgerichts (Amtshilfe) oder der besondere Beschwerdeweg bei der 
pauschalen Steueranrechnung nicht berücksichtigt. 
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− Art. 13 OECD-MA betrifft Gewinne auf beweglichem und unbeweglichem Privat- und 
Geschäftsvermögen  

− Gewinne aus der Veräusserung von unbeweglichem Vermögen (Abs. 1): Belegenheitsort  

− Gewinne aus Veräusserung von beweglichem Vermögen  
− Betriebsvermögen (Abs. 2): Betriebsstättenprinzip  

− Schiffe und Luftfahrzeuge (Abs. 3): Ort der tatsächlichen Geschäftsleitung  

− Gewinne aus der Veräusserung von Immobiliengesellschaften (Abs. 4): Belegenheitsort  

− Gewinne aus der Veräusserung von übrigem Vermögen (Abs. 5): Ansässigkeitsort  
− Achtung: gewisse Länder besteuern Veräusserungsgewinne an eigenen Gesellschaften, auch wenn Käufer 

und/oder Verkäufer im Ausland ansässig sind. 
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Sachverhalt  

– Gerd Fichte, deutscher Staatsangehöriger mit Wohnsitz in Bonn (D), ist Alleineigentümer einer 
Liegenschaft in Küsnacht (ZH) (Privatvilla mit direktem Seeanstoss).  

– Die Anlagekosten (damaliger Kaufpreis von CHF 12 Mio. plus seither erfolgte wertvermehrende 
Investitionen) betragen total CHF 15 Mio.  

– Ein russischer Investor ist nun an der Liegenschaft interessiert und möchte sie für CHF 25 Mio. 
kaufen.  

 
Fragen  

1. Unterliegt der Verkauf der Schweizer Grundstückgewinnsteuer und/oder 
Handänderungssteuer?  

2. Würde es einen Unterschied machen, wenn Herr Fichte die Immobilie via eine 
Immobiliengesellschaft halten und einfach die Aktien verkaufen würde?  
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Sachverhalt  

– Der Franzose Paul Verveine hat vor einigen Jahren mit seinem Schulfreund Arthur Raimbelle die 
Verte Sàrl gegründet, welche die Vermarktung von Absinthe auf dem europäischen Markt 
betreibt. Die Verte Sàrl hat ihren Sitz in Paris.  

– Vor einem Jahr wurde Paul Verveine Marketing-Leiter bei der Riesling Handels-AG mit Sitz in 
Stäfa (Kanton Zürich), weshalb er seither auch selber in Zürich wohnt.  

– Nachdem nun sein Schuldfreund einen neuen Geschäftspartner gefunden hat, verkauft Paul 
Verveine diesem seine 50%-Beteiligung an der Verte Sàrl mit Gewinn.  

 
Fragen  

1. Welche Steuerfolgen hat diese Transaktion für Paul Verveine?  

2. Würde sich etwas ändern, wenn Paul Verveine ausserdem seine Anteile an der indischen 
Teeproduktionsfirma Masala Chai Ltd verkaufen würde? 
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Erwerbseinkünfte 

Selbständige 
Erwerbstätigkeit 

(Art. 14) 

Unselbständige 
Erwerbstätigkeit 

(Art. 15) 

Aufsichtsrat- und 
Verwaltungsratsvergütungen 

(Art. 16) 

Künstler und Sportler 
(Art. 17) 

Öffentlicher Dienst 
(Art. 19) 

Studenten 
(Art. 20) 

Aufgehoben in OECD-MA; in 
Art. 5 iVm Art. 7 
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Grundsatz 

Ausnahmen 

 Besteuerung am Arbeitsort 

 Monteurklausel: Wohnortprinzip 
 Schiff- und Luftfahrzeugbesatzung 
 Grenzgänger 
 Leitende Angestellte (DBA-D) 
 Studenten 
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Art. 15 Abs. 1 OECD-MA  
Vorbehältlich der Artikel 16, 18 und 19 können Gehälter, Löhne und ähnliche 
Vergütungen, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Person aus unselbständiger 
Arbeit bezieht, nur in diesem Staat besteuert werden, es sei denn, die Arbeit wird im 
anderen Vertragsstaat ausgeübt. Wird die Arbeit dort ausgeübt, so können die dafür 
bezogenen Vergütungen im anderen Staat besteuert werden.  

Grundsatz: Arbeitsortprinzip 
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Ausnahme vom Arbeitsortprinzip: Monteurklausel bzw. "183-Tage"-
Klausel (Art. 15 Abs. 2 OECD-MA)  

–   

–   

Aufenthalt im 
Tätigkeitsstaat: 
max. 183 Tage 

innert 12 Monaten 

Arbeitgeber  
nicht im 

Tätigkeitsstaat 
ansässig 

Keine 
Rückbelastung der 

Vergütung in 
Tätigkeitsstaat 

Besteuerung im 
Wohnsitzstaat 
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Sachverhalt  

– Hans Graf und Peter Müller, beide mit Wohnsitz in Basel-Stadt, sind bei der Gesellschaft Graf & 
Müller Architekten GmbH mit Sitz in Basel angestellt.  

– Sie arbeiteten im Jahr 2016 für die Realisierung eines laufenden Projekts an der Tate Gallery of 
Modern Art während 4 Monaten in London.  

 
Frage  
Wo müssen Hans Graf und Peter Müller ihr Erwerbseinkommen versteuern?  
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Sachverhalt  

– Pierre Delarue ist Banker und französischer Staatsangehöriger. Er wohnt in Zürich und verfügt 
über eine Niederlassungsbewilligung C. Bis Ende März 2014 arbeitete er für eine Schweizer 
Grossbank (monatlicher Lohn von CHF 12‘000, vor Steuern).  

– Seit dem 1. April 2016 hat Pierre eine neue Stelle bei einer Bank in Dubai angetreten 
(monatlicher Lohn von CHF 15‘000, steuerfrei). Er behält seine Wohnung in Zürich, wo auch 
seine Lebenspartnerin mit dem gemeinsamen Kind wohnt. Pierre verbringt die Woche an 
seinem Arbeitsort in Dubai und reist an den Wochenenden in die Schweiz, wo er auch einen 
Grossteil seiner Ferien verbringt.  

 
Frage 
Was muss Pierre in der Schweiz versteuern? 
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Sachverhalt  

– Jochen Hammermann, Ingenieur und bisher wohnhaft in Hamburg, trat per 1. Januar 2014 
eine Stelle bei der Turbinenbau AG in Oerlikon (ZH) an. Deswegen ist er nach Wallisellen (ZH) 
gezogen, hat aber seine Eigentumswohnung im Hamburger Zentrum behalten.  

– Die Stelle erfordert eine beachtliche Reisetätigkeit, da er den Turbineneinbau teilweise vor Ort 
überwachen muss. Dementsprechend ist er während rund 4 Monaten im Jahr auf Reisen, 
ohne jedoch andernorts steuerpflichtig zu werden.  

– Sein Erspartes hat er auf der Northern Sea Bank mit Sitz in Jersey angelegt, wo er beachtliche 
Zinseinkünfte erzielt. 

 
Frage 
Wo werden das Erwerbseinkommen und die Zinseinkünfte besteuert?  
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Ausnahme vom Arbeitsortprinzip: Grenzgängerregelungen 

Österreich 
 Besteuerung am 

Wohnsitz 
 Arbeitsort: 3% 

dürfen einbe-
halten werden 

 Anrechnung im 
Wohnsitzstaat 

Deutschland 
 Besteuerung am 

Wohnsitz 
 Arbeitsort: 4.5% 

dürfen einbe-
halten werden 

 Deutschland: 
Anrechnung 

 Schweiz: Herab-
setzung der 
Bemessungs-
grundlage (80%) 

Frankreich 
 BE, SO, BS, BL, VD, VS, 

NE, JU: Besteuerung 
am Wohnsitz; 
Frankreich vergütet 
4.5% der gemelde-
ten Bruttolöhne 

 GE: Besteuerung am 
Arbeitsort; GE 
vergütet den Grenz-
departementen 3.5% 
der Brutto-löhne 

 Übrige: Besteuerung 
am Arbeitsort 

Italien 
 Besteuerung am 

Arbeitsort 
 CH überweist den 

italienischen 
Grenzgemeinden 
40% der 
einbehaltenen 
Steuern 

Fürstenstum 
Liechtenstein 
 Besteuerung nur 

am Wohnsitz 



Internationales Steuerrecht 9.6.2017 

Einkünfte aus unselbständiger 
Erwerbstätigkeit (Art. 15 OECD-MA) 

57 

− Grenzgängerregelung gemäss Art. 15a DBA-D:  

1. Ungeachtet des Artikels 15 können Gehälter, Löhne und ähnliche Vergütungen, die ein Grenzgänger aus 
unselbständiger Arbeit bezieht, in dem Vertragsstaat besteuert werden, in dem dieser ansässig ist. Zum 
Ausgleich kann der Vertragsstaat, in dem die Arbeit ausgeübt wird, von diesen Vergütungen eine Steuer im 
Abzugsweg erheben. Diese Steuer darf 4,5 vom Hundert des Bruttobetrages der Vergütungen nicht 
übersteigen, wenn die Ansässigkeit durch eine amtliche Bescheinigung der zuständigen Finanzbehörde des 
Vertragsstaates, in dem der Steuerpflichtige ansässig ist, nachgewiesen wird. Artikel 4 Absatz 4 bleibt 
vorbehalten.  

2. Grenzgänger im Sinne des Absatzes 1 ist jede in einem Vertragsstaat ansässige Person, die in dem 
anderen Vertragsstaat ihren Arbeitsort hat und von dort regelmässig an ihren Wohnsitz zurückkehrt. 
Kehrt diese Person nicht jeweils nach Arbeitsende an ihren Wohnsitz zurück, entfällt die 
Grenzgängereigenschaft nur dann, wenn die Person bei einer Beschäftigung während des gesamten 
Kalenderjahres an mehr als 60 Arbeitstagen auf Grund ihrer Arbeitsausübung nicht an ihren Wohnsitz 
zurückkehrt.  
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− Grenzgängerregelung gemäss Art. 15a DBA-Deutschland 

− Regelmässige Rückkehr an den Wohnort  
− Arbeitnehmer muss arbeitstäglich vom Arbeitsort zum Wohnort pendeln  
− Vereinzelte Unterbrechungen sind unschädlich, wenn ein Zeitraum von 60 Tagen pro Kalenderjahr nicht 

überschritten wird (sog. Nichtrückkehrtage)  
− Nichtrückkehrtag ist jeder Tag, an dem der Arbeitnehmer arbeitsbedingt nicht an seinen Wohnort zurückkehren 

kann. Grundsätzlich kommen dafür nur (Arbeits-) Tage in Betracht, an denen der Arbeitnehmer nach dem Arbeits-
vertrag zur Arbeit verpflichtet ist, d.h. in der Regel weder Krankheits-, noch Wochenend-, noch Urlaubs- oder 
Feiertage  

− Es handelt sich um Zeit, während der der Arbeitnehmer verpflichtet ist, an seinem Arbeitsort anwesend zu sein 

− Eine Nichtrückkehr aufgrund der Arbeitsausübung liegt namentlich dann vor, wenn die Rückkehr an den Wohnsitz 

aus beruflichen Gründen nicht möglich oder nicht zumutbar ist:  
− Zeit zwischen Eintreffen am und regelmässiger Abreise vom Wohnort an den Arbeitsort beträgt weniger als 8 

Stunden 

− die einfache Strassenentfernung zwischen Wohnort und Arbeitsort beträgt mehr als 110 km 

− Hin- und Rückreise mit dem üblicherweise benutzten Verkehrsmittel beträgt mehr als 3 Stunden 

− für den Arbeitnehmer besteht eine Wohnsitzpflicht in der Schweiz  

− Arbeitgeber trägt die Wohn- und Übernachtungskosten des Arbeitnehmers  
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Sachverhalt  

– François Neuville wohnt in Annecy in Frankreich und arbeitet als Concierge in einem Genfer 
Hotel. Er pendelt täglich an seinen Arbeitsort in Genf.  

– Variante: Sein Arbeitsort befindet sich nicht in Genf, sondern in Lausanne  
 
Frage  

Wo muss François Neuville sein Erwerbseinkommen versteuern?  
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Sachverhalt  
– X ist 38-jährig und wohnt mit seiner Freundin in Freiburg i.B.  
– X hat kürzlich ein Nachdiplomstudium in Informatik abgeschlossen und eine Stelle als CIO bei der 

C-AG in Basel angetreten.  
– X ist Berufspendler.  
 

Fragen  

– Ist X ein Grenzgänger im Sinne von Art. 15a DBA-D?  
– Wie wird X besteuert?  
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− Leitende Angestellte iSv Art. 15 Abs. 4 DBA-Deutschland  

(...)  

(4) Vorbehaltlich des Artikels 15a kann eine natürliche Person, die in einem Vertragsstaat 
ansässig, aber als Vorstandsmitglied, Direktor, Geschäftsführer oder Prokurist einer in dem 
anderen Vertragsstaat ansässigen Kapitalgesellschaft tätig ist, mit den Einkünften aus dieser 
Tätigkeit in diesem anderen Staat besteuert werden, sofern ihre Tätigkeit nicht so abgegrenzt ist, 
dass sie lediglich Aufgaben ausserhalb dieses anderen Staates umfasst. Besteuert dieser andere 
Vertragsstaat diese Einkünfte nicht, so können sie in dem Staat besteuert werden, in dem die 
natürliche Person ansässig ist.  

-> wird sodann von der Bemessungsgrundlage in Deutschland ausgenommen (Art. 24 Abs. 1 lit. d 
DBA-D) 
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− Leitende Angestellte iSv Art. 15 Abs. 4 DBA-Deutschland  
− Berechtigter Personenkreis  

− Natürliche Personen, die in einem Vertragsstaat ansässig sind und tätig sind als (abschliessende 
Aufzählung in Art. 15 Abs. 4 DBA)  
− Vorstandsmitglied  
− Direktor (inkl. General- und Vizedirektoren)  
− Geschäftsführer  
− Prokurist  

− Soweit sie im HR eingetragen sind (gemäss Verständigungsvereinbarung vom 30. September 
2008)  

− Umfang der Zuweisung  
− Tätigkeit des leitenden Angestellten darf nicht nur ausserhalb des Orts der Ansässigkeit der 

Kapitalgesellschaft ausgeübt werden  
− Es spielt somit keine Rolle, wenn der leitende Angestellte seine Tätigkeit überwiegend in 

Deutschland oder in einem Drittstaat erbringt. Er muss einfach einen Teil seiner Tätigkeit in der 
Schweiz erbringen, dann wird fingiert, dass die gesamte Tätigkeit in der Schweiz erbracht wurde 
(Tätigkeitsortsfiktion)  

− Subject to tax-Klausel (Quellensteuer reicht)  
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Sachverhalt  

– Die Ehefrau und die beiden Kinder von Hannes Schmidt wohnen in Frankfurt a.M. in einem 
Einfamilienhaus. Hannes Schmidt ist Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO) der Soybean AG 
mit Hauptsitz in der Stadt Zürich und Gruppengesellschaften weltweit.  

– Wochentags schläft er in einer Wohnung in der Stadt Zürich, soweit er sich nicht berufsbedingt 
im Ausland aufhält. Dies ist während rund 90 Tagen im Jahr der Fall. Seinen Lohn (inkl. Bonus) 
erhält er von der Soybean AG.  

 
Frage  

Wo ist Hannes Schmidt für welche Einkommen steuerpflichtig?  
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− Unilaterale Regeln  
− Obligatorische Versicherung (Art. 1a AHVG)  

− Wohnsitz in der Schweiz  

− Erwerbstätigkeit in der Schweiz  

− Ausnahmen (Art. 1a Abs. 2 lit. c AHVG, Art. 2 AHVV)  
− Aufenthalt zu Besuchs-, Kur-, Ferien- oder Studienzwecken  
− Max. 3 aufeinanderfolgende Monate in die Schweiz Entsandte / selbständig Erwerbende  

− Internationale Koordination  
− Sozialversicherungsabkommen  
− Bilaterale Abkommen CH-EU (EG VO Nr. 883/04) | CH-EFTA (EWG VO Nr. 1408/71) 

− Geltungsbereich  
− Persönlich: Staatsangehörige der Schweiz oder eines EU-|EFTA-Staats  
− Sachlich: AHV, IV, EO, ALV, UV, KV, FZ, BVG  

− Grundsatz der Unterstellung unter das Sozialversicherungssystem eines einzigen Staats  
− Erwerbsortprinzip  

− Noch unklar, welche Wirkung die Abstimmung vom 9. Februar 2014 (Masseneinwanderungsinitiative) 
haben wird 
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*  Wer im gleichen EU-Staat wohnt und arbeitet, ist dem Sozialversicherungssystem dieses Staates unterstellt.  
**  Wer nicht im gleichen EU-Staat wohnt und arbeitet, ist dem Sozialversicherungssystem jenes Staates unterstellt, in dem sich der Sitz des 

Arbeitgebers befindet, sofern sie keinen wesentlichen Teil ihrer Tätigkeit am Wohnsitzstaat ausüben  
***  Bei mehreren Arbeitgebern ist wiederum das Sozialversicherungssystem des Wohnsitzstaates massgebend.  

– Unselbständige Erwerbstätigkeit in mehreren Staaten  
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*  Wer im gleichen EU-Staat wohnt und arbeitet, ist dem Sozialversicherungssystem dieses Staates unterstellt. Wer nicht im 
gleichen EU-Staat wohnt und arbeitet, ist dem Sozialversicherungssystem jenes Staates unterstellt in dem die 
Haupttätigkeit ausgeübt wird, sofern sie keinen wesentlichen Teil ihrer Tätigkeiten am Wohnsitzstaat ausüben.  

– Selbständige Erwerbstätigkeit in mehreren Staaten  
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*  Massgebend: unselbständige Tätigkeit. Wird die unselbständige Tätigkeit in mehreren Staaten ausgeübt, ist 
zunächst nach deren Regeln zu bestimmen, welchen Rechtsvorschriften die unselbständige Tätigkeit unterliegt  

– Gleichzeitige selbständige und unselbständige Erwerbstätigkeit  
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– Aufsichts- und Verwaltungsratsvergütungen (Art. 16 OECD-MA)  
− Grundsatz: Besteuerung im Sitzstaat der leistenden Gesellschaft  
− Einschränkung: Vergütung, die ein Verwaltungsrat in anderer Eigenschaft bezieht, fallen 

nicht unter Art. 16 OECD-MA  
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Sachverhalt  
– Hans Meier, Professor an der Universität Zürich, wohnt in Zürich. Er ist Mitglied des 

Verwaltungsrats der Prodigy GmbH mit Sitz in Deutschland, welche Forschung im Bereich der 
Begabtenförderung betreibt.  

– Seit 2016 wird er von der Prodigy GmbH ausserdem mit der Erstellung von Gutachten über die 
Entwicklung der Kunden und die Wirkung der Fördermassnahmen beauftragt.  

– Im Jahr 2012 erhält er folgende Vergütungen: (1) CHF 10’000 als Verwaltungsratsmitglied, (2) 
CHF 50’000 für das Gutachten.  

 
Fragen  
– Wo ist das VR-Honorar zu versteuern?  
– Wo ist das Beratungshonorar zu versteuern?  
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Art. 17 Abs. 1 OECD-MA: 

Ungeachtet der Artikel 7 und 15 können Einkünfte, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Person 
als Künstler, wie Bühnen-, Film-, Rundfunk- und Fernsehkünstler sowie Musiker, oder als Sportler 
aus ihrer im anderen Vertragsstaat persönlich ausgeübten Tätigkeit bezieht, im anderen Staat 
besteuert werden.  

Art. 17 Abs. 1 OECD-MA:  

Fliessen Einkünfte aus einer von einem Künstler oder Sportler in dieser Eigenschaft persönlich 
ausgeübten Tätigkeit nicht dem Künstler oder Sportler selbst, sondern einer anderen Person zu, so 
können diese Einkünfte ungeachtet der Artikel 7 und 15 in dem Vertragsstaat besteuert werden, in 
dem der Künstler oder Sportler seine Tätigkeit ausübt.  
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Sachverhalt  
– Ron Johnson ist Rocksänger und wohnt in London. Er tourt regelmässig in DBA-Staaten, welche 

das OECD-MA anwenden, und vereinnahmt hohe Gagen.   

– Variante: Ron Johnson hat eine Gesellschaft mit Sitz in den Niederlanden gegründet, bei welcher er 
angestellt ist und welche die Gagen vereinnahmt.  

 
Frage  
Wo müssen die Gagen versteuert werden?  
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Ruhegehälter 

Private (Art. 18 OECD-MA) Öffentliche (Art. 19 OECD-MA) 

Grundsatz: Besteuerung im 
Wohnsitzstaat (Einschränkung 

von Art. 5 Abs. 1 lit. e DBG) 

Sonderregelungen in 
mehreren DBA 

Grundsatz: Besteuerung 
im Schuldnerstaat Ausnahmen 

Sonderregelungen in 
mehreren DBA 

Ansässigkeitsstaat, wenn Empfänger 
Staatsangehörigkeit dieses Staats hat 
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Sachverhalt  
– Frank Schneider war CEO einer börsenkotierten Gesellschaft in der Schweiz und wohnte bis 

anhin im Kanton Zug. Mitte März 2013 wurde er pensioniert und zog in die USA. Nun erhält er 
eine monatliche AHV-Rente und eine Rente aus seiner Pensionskasse.  

– Einen weiteren Teil seines Vorsorgeguthabens lässt er sich als Kapitalleistung auszahlen  
 
Fragen  
Wo und wie werden die Zahlungen besteuert?  
1. AHV-Rente  
2. Pensionskassen-Rente  
3. Kapitalleistung  
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Sachverhalt  
– Mike Miller, US-Staatsbürger mit Wohnsitz in Zug, verbringt seinen Lebensabend als Rentner 

in der Schweiz.  

– Aufgrund seiner früheren Tätigkeit in den USA für Dow Chemical bezieht Mike Miller eine 
jährliche Bruttorente von USD 60’000 von der US-Sozialversicherung.  

 
Fragen  
1. In welchem Staat muss die US-Rente besteuert werden?  
2. Wie erfolgt die Vermeidung einer allfälligen Doppelbesteuerung? 
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– Öffentlicher Dienst (Art. 19 OECD-MA)  
– Grundsatz: Besteuerung im Schuldnerstaat (Quellenstaat)  

– In verschiedenen DBA davon abhängig, dass der Empfänger Staatsangehöriger des 
Quellenstaats ist  

– Ausnahmen Besteuerung im Ansässigkeitsstaat  
– Dienste wurden im Ansässigkeitsstaat erbracht, und der Empfänger ist  

–  Staatsangehöriger des Ansässigkeitsstaats, oder  
– nicht ausschliesslich dort ansässig geworden, um die öffentlichen Dienste zu 

leisten  
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Studenten (Art. 20 OECD-MA)  
– Voraussetzungen  

1. Regelung für Studenten, Praktikanten und Lehrlinge, die sich im Vertragsstaat ausschliesslich zum 
Studium oder zur Ausbildung aufhalten  

2. Ansässigkeit im anderen Vertragsstaat: weiterhin oder bis vor Einreise  
3. Zahlungen für Unterhalt, Studium oder Ausbildung aus Quellen ausserhalb des Staats des  
4. Studienorts  

– Ausschliessliche Besteuerungsbefugnis des Quellenstaats  
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Sachverhalt  
– Jamal Malik ist indischer Staatsangehöriger und studiert an der ETH Elektrotechnik. Da er im 

Begabtenförderungsprogramm Indiens aufgenommen wurde, erhält er Fördergelder des 
indischen Staats, um das Studium und seinen Aufenthalt finanzieren zu können.  

– Da die Fördergelder aber nicht ausreichen, arbeitet er an den Wochenenden als 
Aushilfskoch im King's Kurry beim Bahnhof Wiedikon.  

 
Fragen  
1. Wie müssen die Förderungsgelder versteuert werden?  
2. Wie wird das Erwerbseinkommen versteuert?  
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– Auffangklausel («Andere Einkünfte») 
– Ansässigkeitsprinzip (Art. 21 Abs. 1 OECD-MA)  
– Betriebsstättenvorbehalt (Art. 21 Abs. 2 OECD-MA)  

– Mehrere DBA enthalten keine Generalklausel  
– Folge: Doppelbesteuerungen  
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Fallbeispiel 

79 

Sachverhalt  
– Gertrud Thompson war bis vor 3 Jahren mit einem Kanadier verheiratet. Nach der Scheidung 

kehrte sie mit ihrer gemeinsamen Tochter Kate (heute 15jährig) in die Schweiz zurück. Sie erhält 
jährliche Alimentenzahlungen von CHF 30'000.  

– Der Ex-Mann von Gertrud Thompson kann die Alimente in Kanada angeblich nicht 
vom steuerbaren Einkommen abziehen.  

 
Frage  
Wie sind die Alimentenzahlungen zu besteuern?  
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– Zuteilungsnormen  
– Unbewegliches Vermögen (Abs. 1): Belegenheitsort  
– Bewegliches Vermögen  

– Betriebsvermögen (Abs. 2): Betriebsstättenprinzip  
– Schiffe und Luftfahrzeuge (Abs. 3): Ort der tatsächlichen Geschäftsleitung  

– Übriges Vermögen (Abs. 4): Ansässigkeitsprinzip  
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Sachverhalt  
– Scheich Mohammed, wohnhaft in Doha (Katar), ist sehr reich. Zu seinem Vermögen 

gehören unter anderem eine riesige Villa an bester Lage in Anières (GE), Bankkonti 
weltweit, darunter auch solche bei einer Genfer Privatbank.  

– Er verstirbt und vermacht sein Vermögen seinem jüngeren Bruder. 
 
Frage  
– Wo muss Scheich Mohammed die schweizerischen Vermögenswerte (Villa, Bankkonten) 

versteuern?  

– Sind schweizerische Erbschaftssteuern zu beachten? 
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– Verständigungsverfahren haben zum Zweck, eine internationale Doppelbesteuerung zu beheben 
– USA (2015: 289), Deutschland (363) und Luxembourg (212) waren 2015 die Länder mit am 

meisten Verfahren (Quelle: OECD) 
– Merkmale von Verständigungsverfahren  

− erfolgen auf Begehren des Steuerpflichtigen (versus Verständigungsverfahren von Amtes wegen)  
− enthalten wenig Formvorschriften  
− sind weitgehend unabhängig vom schweizerisch-internen Veranlagungs- und 

Rechtsmittelverfahren  
− kein Einigungszwang, ausser bei Schiedsklausel und bei Bestimmung der Ansässigkeit 

– Eine Verständigungsvereinbarung stellt nach Schweizer Rechtsauffassung einen Revisionsgrund 
dar. 

  2009 2010  2011  2012  2013  2014 2015 

Schweiz  64 104 111 120  131  109 148 

Total OECD-Staaten  1‘599 1‘341 1‘624 1‘678 1‘910 2259 2509 
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– Begriffliches  
– Rechtshilfe  

– Grenzüberschreitende Unterstützung eines Justizverfahrens  
– Mitwirkung bei der Strafverfolgung und Strafvollstreckung  

– Amtshilfe  
– Grenzüberschreitende Unterstützung eines Verwaltungsverfahrens  
– Mitwirkung bei der Steuerveranlagung  

– Erfordernis einer gesetzlichen Grundlage  
– Legalitätsprinzip  
– Steuergeheimnis (durch Art. 320 StGB geschützt)  
– Art. 39 Abs. 1 StHG, Art. 110 Abs. 2 DBG  
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– Amtshilfe aufgrund  
– DBA (Art. 26 OECD-MA)  
– Missbrauchsbeschluss (BRB 1962)  
– Zinsbesteuerungsabkommen mit der EU  
– Zollabkommen mit der EU  
– Competent Authority Agreement (CAA) 
– FATCA 
– Multilaterales OECD/Europarats-Abkommen  
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– Informationsaustausch (Art. 26 OECD-MA)  
– Gehalt  

– Amtshilfe zur Durchführung der DBA und  
– Amtshilfe zum Vollzug des innerstaatlichen Steuerrechts  
– Folge: Information nicht nur bei Hinterziehung, sondern auch für Veranlagung von Steuern sowie 

der Verfolgung von Steuerstraftaten  
– Auskunft auf Ersuchen  
– Automatischer Informationsaustausch  
– Spontaner Informationsaustausch: (Steuerrulings!) 
– Verfahren  

– Keine Teilnahme der ausländischen Behörden an Amtshandlungen in der Schweiz  
– ESTV kann vom Kanton die vollständige Übermittlung des Steuerdossiers verlangen  
– Informations- und Abwehrechte der betroffenen Person 
– Zwangsmassnahmen bei direkten Steuern nur bei Steuerbetrug / schwerer Steuerhinterziehung  
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– Informationsaustausch (Art. 26 OECD-MA)  
– Voraussetzungen  

1. Voraussichtliche Erheblichkeit der Information  
2. Besteuerung im ersuchenden Staat ist DBA-konform  
3. Schutz von Wirtschaftsgeheimnissen und Ordre public  
4. Subsidiarität  
5. Reziprozität und Verfahrensschutz  
6. Keine Fishing Expeditions  

– Hinreichende Angaben zur Identifikation der betroffenen Person (typischerweise Name, 
Geburtsdatum, Adresse, Kontonummer und ähnliche identifizierende Informationen) und des 
Informationsinhabers (Name und, soweit bekannt, Adresse)  

– Gruppenanfragen, ohne einzelne Kundenidentifikation  
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Sachverhalt  

– Jean Richard ist Schweizer Bürger und wohnhaft in Mulhouse (F). Er ist mit einer Schweizerin verheiratet, 
und arbeitet im 60%-Pensum in einem Personalrestaurant in Basel. Er hat bei seiner Anstellung 
gegenüber dem HR seines Arbeitsgebers vorgegeben, in der Schweiz zu wohnen. Dementsprechend hat 
der Arbeitsgeber davon abgesehen, eine Quellensteuer zu abzuziehen, ihm aber jeweils einen 
Lohnausweis ausgestellt.  

– Das Steueramt Mulhouse wurde skeptisch, da Jean Richard in Frankreich ein nur sehr geringes 
Einkommen versteuert. Es hat deshalb bei seinen Nachbarn nachgefragt und heraus-gefunden, dass er 
an 3 Tagen in der Woche in Basel arbeitet. Daher schreibt das Steueramt Mulhouse dem Arbeitgeber 
einen Brief, in welchem die Lohnausweise für die gesamte Anstellungsdauer verlangt werden. 

  
Fragen  

1. Muss der Arbeitgeber die Lohnausweise herausgeben?  

2. Wie sollte der französische Fiskus vorgehen? 

3. Wie hätte Jean Richard richtig besteuert werden müssen?  
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– Amtshilfe bei der Erhebung von Steuern (Art. 27 OECD-MA)  
– Grundsatz: Schweiz leistet keine Amtshilfe bei der Vollstreckung von Steueransprüchen  
– Ausnahme: Art. 26a DBA-Ö  
"(1) Die Vertragsstaaten leisten einander Amtshilfe bei der Vollstreckung von Steueransprüchen betreffend 
Vergütungen, die eine Person aus unselbständiger Arbeit im ersuchten Vertragsstaat erzielt hat, wenn die 
erhobenen Beträge nach den Gesetzen des ersuchenden Staates rechtskräftig geschuldet sind und diese 
Person Massnahmen getroffen hat, um die Einforderung dieser Beträge zu vereiteln.  
(2) Die Vollstreckungshilfe erfolgt durch Pfändung und Verwertung der Lohnguthaben."  



Internationales Steuerrecht 9.6.2017 

Vollstreckungshilfe (Art. 27 OECD-MA) 

91 

– Herr Meyer wohnte bis letztes Jahr in Genf. Seit 1. Januar 2017 wohnt er in Strassburg. 
– Letztes Jahr erhielt er eine Steuerveranlagung 2015, mit welcher er nicht 

einverstanden war. Er erhob daher Einsprache.  
– Der negative Einsprachentscheid vom 20. März 2017 wird ihm an die neue Adresse 

nach Strassburg geschickt.  
– Sein schweizerischer Banker ist über die Postzustellung nach Frankreich überrascht. 

 
Frage: 
Was muss Herr Meyer tun, um sich gegen den Entscheid zu wehren? 
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– Herr Meyer wohnte bis letztes Jahr in Genf. Seit 1. Januar 2017 wohnt er in Strassburg. 
– Letztes Jahr erhielt er eine Steuerveranlagung 2015, mit welcher er nicht einverstanden 

war. Er erhob daher Einsprache. Der negative Einsprachentscheid vom 20. März 2017 
wird ihm an die neue Adresse nach Strassburg geschickt.  

– Sein schweizerischer Banker ist über die Postzustellung nach Frankreich überrascht. 
 

Frage: 
Was muss Herr Meyer tun, um sich gegen den Entscheid zu wehren? Ist das Vorgehen der 
Schweizer Behörden zulässig? 
 
DBA-Frankreich (Art. 27 Abs. 2): 
Ein Vertragsstaat kann einer Person, die sich im anderen Vertragsstaat aufhält, den Inhalt 
eines Dokuments unmittelbar auf dem Postweg eröffnen. Die Eröffnungen werden als 
eingeschriebener Brief mit Empfangsbestätigung zugestellt. Der Inhalt des zugestellten 
Dokuments gilt in dem Zeitpunkt als eröffnet, in dem es dem Empfänger vorgelegt wird. 
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− Unilaterales Erbschaftssteuerrecht  
− Unbeschränkte Steuerpflicht (Erbschaftssteuer auf gesamtem weltweiten Nachlass) 

− Letzter steuerrechtlicher Wohnsitz in der Schweiz 
− Letzter steuerrechtlicher Aufenthalt in der Schweiz (nur in vereinzelten Kantonen) 
− Nachlasseröffnung in der Schweiz  

− Ausstellung des Erbscheins 
− Grundsatz: Eröffnung am Wohnsitz  
− CH-Belegenheit, wenn ausländische Behörde sich nicht mit Nachlass befasst  
− Auslandschweizer, wenn ausländische Behörde sich nicht mit Nachlass befasst  
− Auslandschweizer, die Nachlass schweizerischem Recht unterstellt haben  
− Auslandschweizer, die in der Schweiz für verschollen erklärt werden  

− Beschränkte Steuerpflicht  
− Belegenheit in der Schweiz  

− Unbewegliches Vermögen  
− Bewegliches Vermögen (z.B. Betriebsstätte, im Kanton gelegenes bewegliches Vermögen [SO])  
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− OECD-Musterabkommen auf dem Gebiete der Nachlass- und Erbschaftssteuern  

− Schweizer Abkommenspraxis (bisher)  
− Unter Abkommen fallende Nachlässe  

− Erblasser hatte zum Zeitpunkt des Todes Wohnsitz in der Schweiz oder in einem anderen 
Abkommensstaat  

− Wohnsitz ist entscheidend  

− Zuteilungsregeln  
− Unbewegliches Vermögen: Belegenheitsstaat  
− Bewegliches Vermögen  

− DK, Finnland, Norwegen: Wohnsitz (inkl. bewegliches Betriebsstätten-Vermögen)  
− NL, Österreich, Schweden: bewegliches Betriebsstätten-Vermögen an Belegenheitsstaat  

− Nachlasspassiven  
− Grundsatz  
− Allokation Schulden nach Lage der Aktiven  
− Somit wie interkantonale Allokation (BGr)  
− Vermächtnisse (quasi Schuld); proportionale Verlegung auf Aktiven  
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− Vermeidung der Doppelbesteuerung  
− Befreiungsmethode unter Progressionsvorbehalt  

− Fehlendes Abkommen  
− Kantonale Erbschaftssteuergesetze anwendbar  

− Verbot der Doppelbesteuerung (Art. 127 Abs. 3 BV) gilt nur interkantonal: Internationale Doppelbesteuerung ist 
daher denkbar. Jüngstes Beispiel ist die Kündigung des Erbschaftssteuer-DBA durch Frankreich auf Ende 2014. 

− Aber zwei Praxis-Grundsätze im internationalen Verhältnis  
− Grundregel: Keine Verletzung von Völkerrecht  
− Keine Besteuerung von Auslandliegenschaften  



Danke für Ihre Aufmerksamkeit 
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